
Gestaltungs- und Förderrichtlinien für  Möckmühl

Sitzung des Gemeinderats am 25.11.2025
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Ein Bild kann ich umdrehen und 
eine Musik abdrehen. 

„

Zuerst prägt der Mensch den Raum, 
dann prägt der Raum den Menschen.

„
Ein Gebäude wirkt nach außen auf viele 
Menschen …nach innen nur auf wenige.

„

Frage:  Ist Bauen reine Privatsache?

Bild: STEG
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> Ziel der Gestaltungsrichtlinien ist es,

wichtige Charakteristika des bestehenden Ortsbildes zu bewahren

und neue Bauvorhaben harmonisch einzufügen.

> Üblich ist, die Gestaltungsrichtlinie zu Beginn der Sanierungsdurchführung im Zuge eines 

öffentlichen Ortsrundganges mit den Bürgern diskutieren. 

(Teil der Auftaktveranstaltung)

> So können:

• Bürger beteiligt,

• Interessenten konkret informiert,

• Planungsfehler vermieden,

• eine einheitliche gestalterische Qualität gesichert werden

> Bildung einer Projektgruppe zur Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien aus Vertretern der 

Fraktionen und der STEG

> Ziel: Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien für Möckmühl mit Beschlussfassung in 2025

Unsere Empfehlung:  Gestaltungsrichtlinien frühzeitig festlegen

Beschluss des GR in seiner Sitzung am 24. Juni
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vorher nachher

Beispiele privater Sanierungsmaßnahmen
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Bild: STEG

…mit Erweiterung alt und neu

Beispiele privater Sanierungsmaßnahmen
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Volker Stegmaier

Projektleitung 

Stadterneuerung | Heilbronn

WORKSHOP…

Gestaltungsbereiche sind…

Bild: STEG

> Architektur und Baukörper

> Fassadengestaltung und Materialien

> Dachgestaltung

> Freiflächen, Einfriedungen und 

Grünstrukturen

> Energieeffizient und Nachhaltigkeit

> Werbeanlagen und Beschriftungen

> Möblierung und Gastronomie 

> Markisen 
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Volker Stegmaier

Wir halten fest…

Bild: STEG

Gestaltungsrichtlinien 
Möckmühl 

Ziel: Erhalt und 
behutsame 

Weiterentwicklung des 
historischen 
Ortsbildes

Architektur & 
Baukörper

Historisches 
bewahren – Neues 

einfügen mit 
Respekt

Fassadengestaltung 
& Materialien

Authentische 
Materialien – 

harmonische Farben

Dachgestaltung

Dachlandschaft 
als Identitätsträger

Freiflächen, 
Einfriedungen & 
Grünstrukturen

Grünflächen prägen 
das Ortsbild

Energieeffizienz & 
Nachhaltigkeit 

Modernisierung mit 
Maß und Respekt

Werbeanlagen & 
Beschriftungen 

Dezente Werbung – 
kein visuelles Chaos

Workshop am 21. August 2025 
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Volker Stegmaier
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E N T W U R F

Sanierungsflyer
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                      Stand aktuell

Bund-Länder-Programm

> Lebendige Zentren (LZP)

> Programmaufnahme DSP im Jahr 2018

BWZ  →  01.01.2018 bis 30.04.2027

> Programmwechsel in LZP im Jahr 2020

BWZ  →  01.01.2020 bis 30.04.2027

> Verlängerung BWZ  →  bisher keine

> Satzungsbeschluss  →  07.05.2019

vereinfachtes Verfahren  |  3,92 ha

> Satzungsänderung →  29.06.2021

1. Erweiterung  |  0,52 ha

> Satzungsänderung →  27.05.2025

2. Erweiterung  |  0,16 ha

Förderrahmen (100 %)

> aktuell bei                            1.000.000 Euro

> Aufstockung beantrag auf    2.500.000 Euro 

Finanzhilfe (60 %)

> aktuell bei                             600.000 Euro

> davon ausbezahlt                 364.397 Euro

> Aufstockung beantrag auf     1.500.000 Euro 

Volker Stegmaier

Projektleitung 

Stadterneuerung | Heilbronn

Bild: STEG

Förmliche Abgrenzung - aktuell



                    Förderung Private

Erneuerungsmaßnahmen

> StBauFR max. 35 % bzw. 50 % möglich

> Vorschlag 25 % als Sockelsatz

 30.000 Euro Deckelung

> Vorschlag 40 % als Sockelsatz

Denkmal 50.000 Euro Deckelung

 

Ordnungsmaßnahmen (Abbruch)

> StBauFR max. 100 % möglich

> Vorschlag 100 % als Sockelsatz

 20.000 Euro Deckelung

 keine Förderung beim

 Abbruch von Denkmalen

Weitere Beschlüsse vorgesehen

> Bagatellgrenze 20.000 Euro

> Der Gemeinderat erteilt der Verwaltung das 

Mandat, auf Grundlage der vorgenannten 

Fördergrundsätze bis zu dieser Höhe 

eigenständig Verträge abzuschließen

> Der Gemeinderat kann in Einzelfällen zur 

Förderung von Mehrkosten, insbesondere bei 

der Fassadengestaltung höhere Förderungen 

beschließen
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Denkmalpflegerischer Werteplan vom 14.02.2008



18

Beispiel Erneuerungsmaßnahme  (Baumaßnahmen, § 148 BauGB)

Steuerlich erhöhte Abschreibung der bescheinigungsfähigen Baukosten 

gemäß §§ 7h, 10f, 11a Einkommensteuergesetz (EStG)

Eigenanteil: 75.000 Euro
(+ Abschreibung EStG)

Anteil Stadt (40 %) 
10.000 Euro

Anteil Land (60 %)
15.000 Euro

Förderung = 25.000 Euro  
40 %

60 %

Maximal-
förderung: 
30.000 Euro

Gesamtkosten        z. B.     100.000 Euro

max. Fördersatz            25 %
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Sitzungskalender



Vielen Dank

steg.de
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